
Update der Verkehrskommission der Schweizerischen Epilepsie-Liga

Fahreignung mit Epilepsie
Die Mitglieder der Verkehrskommission der Schweizerischen Epilepsie-Liga: Dr. med. Pierre Arnolda,1, 
Dr. med. Claudio Bonettib, Prof. Dr. med. Johannes Mathisc, Dr. med. Klaus Meyerd,2, Prof. Dr. med. Margitta 
Seecke,2, Dr. med. Rolf Seegerf,3, Dr. med. Daniela Wiestd,4, Prof. Dr. med. Stephan Rüeggg,5, Dr. med. Günter 
Krämerh; sowie Dr. phil. Julia Frankei,6

a Neurologie, Cabinet médical, Sion; b Neurologia, Studio medico, Mendrisio; c Universitätsklinik für Neurologie, Inselspital, Universitätsspital Bern; 
d Klinik Bethesda, Tschugg; e Neurologie, Hôpitaux Universitaires de Genève HUG; f Verkehrsmedizin Dr.Seeger GmbH, Winterthur; g Neurologische 
Universitätsklinik, Basel; h Neurozentrum Bellevue, Zürich; i Schweizerische Epilepsie-Liga, Zürich

Die Verkehrskommission der Schweizerischen Epilepsie-Liga, vormals Liga  gegen 
Epilepsie, hatte die Richt linien zur Fahreignung bei Epilepsie zuletzt 2015 überar-
beitet. Diese Weisungen haben sich bewährt und grundlegende Änderungen sind 
nicht erforderlich. Kleinere Anpassungen waren jedoch sinnvoll.

Einleitung und Hintergrund

Die Verkehrskommission der Schweizerischen Epilep-
sie-Liga, vormals Liga gegen Epilepsie, hatte die Richt-
linien zur Fahreignung bei Epilepsie zuletzt 2015 über-
arbeitet, in Abstimmung mit der Schweize rischen 
Neurologischen Gesellschaft (SNG) und Schweizeri-
schen Gesellschaft für Klinische Neurophysiologie 
(SGKN), der Schweizerischen Gesellschaft für Neuro-
chirurgie und der Schweizerischen Gesellschaft für 
Neuropädiatrie [1].
Diese Richtlinien haben sich bewährt und grund-
legende Änderungen sind nicht erforderlich. Erfah-
rungen bei der praktischen Anwendung, der Trend zur 
Vereinheitlichung auf europäischer Ebene [2,  3], Be-
strebungen für einen individuellen Ansatz [4] sowie 
die Auswirkungen der Neudefinition der Epilepsiedia-
gnose durch die Internationale Liga gegen Epilepsie 
von 2014 [5] waren jedoch Anlass für eine Aktualisie-
rung mit einigen Präzisierungen und Ergänzungen. 
Wir haben auch die überarbeitete Verordnung über die 
Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Stras-
senverkehr (VZV) berücksichtigt (Stand 1. Januar 2019) 
[6]. Die Gruppen sind gemäss europäischen Standards 
angepasst (Gruppe 1: Nichtberufsfahrer; Gruppe 2: Be-
rufschauffeure), aber die Reihenfolge der Ausweiskate-
gorien wurde ebenso beibehalten wie die dazugehöri-
gen spezifischen Regeln.
Die ebenfalls mit den oben genannten Fachgesell-
schaften abgestimmte Neufassung entspricht weit-
gehend den in anderen europäischen Staaten übli-
chen  Regelungen [2,  7] und bietet für Spezialisten 
etwas mehr  Flexibilität beim Festlegen individueller 

Beschrän kungen. Obwohl qualitativ hochstehende 
Studien zur Evidenz-basierten Beurteilung des an-
fallsbedingten Unfallrisikos bei Epilepsie bislang 
kaum zur Verfügung stehen [8–10], hat sich zumindest 
die Datenlage zur Beurteilung des Rezidivrisikos nach 
ersten Anfällen [11–13] oder beim Absetzen von Anti-
epileptika [14–16] in den letzten Jahren deutlich ver-
bessert.
Die Beurteilung der Fahreignung beruht nicht nur in 
der Neurologie, sondern auch bei anderen Erkrankun-
gen auf dem Vergleich der Risikoabschätzung einer be-
stimmten Patientengruppe, mit dem in einer Gesell-
schaft noch akzeptablen Unfallrisiko von 1:20 000 im 
Jahr. Mit Hilfe der sogenannten «Risk of Harm For-
mula» und unter Berücksichtigung des sog. «Accepta-
ble Range of Risk» konnte das maximale, gesellschaft-
lich noch akzeptable Anfallsrisiko für Berufsfahrer auf 
1% und für PW-Fahrer auf 22–40% pro Jahr berechnet 
werden [17, 18]. Danach wurde auf europäischer Ebene 
empfohlen, das akzeptable Risiko für PW-Fahrer bei 
maximal 40% und für Lastwagenfahrer unter 2% fest-
zulegen [17]. Diese Überlegungen haben inzwischen 
nicht nur Eingang bei der Entwicklung von Kriterien 
zur Beurteilung der Fahreignung bei Epilepsie, son-
dern auch bei anderen Erkrankungen gefunden [19].
Nach der bereits erwähnten Epilepsiedefinition der 
 Internationalen Liga gegen Epilepsie von 2014 kann die 
Diagnose einer Epilepsie unter gewissen Voraussetzun-
gen schon nach einem ersten epileptischen Anfall ge-
stellt werden [5]. Diese Definition haben wir bei der 
Neufassung berücksichtigt und besondere Fälle mit ge-
ringem Risiko aufgenommen. Bei der Diagnose einer 
neurologischen Krankheit mit hohem, aber bislang 
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nicht manifestierten Epilepsierisiko regen wir einen 
individuellen Ansatz ohne fixe Regeln an, da keine aus-
reichende Basis existiert, die eine genaue Risikoab-
schätzung erlauben würde.
Die Empfehlungen zur Beurteilung der Fahreignung 
bei einem Anfallsrezidiv im Rahmen eines Absetzver-
suchs der Antiepileptika bleiben unverändert. Für Be-
rufskraftfahrer setzen wir den Weg der Harmonisie-
rung mit internationalen Empfehlungen fort [2,  3,  7, 
17, 20], ebenso die spezifische Berücksichtigung ausge-
heilter kindlicher Epilepsie-Syndrome sowie erstmali-
ger, provozierter Anfälle im Rahmen akuter, vorüber-
gehender Erkrankungen oder deren Behandlung.
Die Zahl der Empfehlungen und Richtlinien anderer 
Fachgesellschaften zur Beurteilung der Fahreignung 
hat zugenommen, bleiben aber in der Schweiz eine 
Ausnahme, auch im Bereich der Neurologie. Unseres 
Wissens existieren bislang nur noch die zuletzt 2017 
überarbeiteten Empfehlungen zur Fahreignung bei 
 Tagesschläfrigkeit einer Arbeitsgruppe der Schwei-
zerischen Gesellschaft für Schlafforschung, Schlaf-
medizin und Chronobiologie [21], die Richtlinien der 
Arbeitsgruppe «Diabetes und Autofahren» der Schwei-
zerischen Diabetes-Gesellschaft und der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Endokrinologie und Diabetolo-
gie [22] und ganz neu die Richtlinien zur Fahreignung 
bei kardiovaskulären Erkrankungen der Schweize-
rischen Gesellschaft für Kardiologie zusammen mit 
der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin 
[23]. Wir würden es begrüssen, wenn in Analogie zu 
den zuletzt 2018  aktualisierten deutschen Begutach-
tungsleitlinien [24] auch detaillierte Regelungen für 
andere Krankheiten erstellt würden (neben neurologi-
schen Erkrankungen wie zerebralen Durchblutungs-
störungen oder Hirntraumata auch psychiatrische, 
weitere internistische oder ophthalmologische Krank-
heiten) [25, 26]. Diesbezüglich muss vorläufig auf Pub-
likationen wie das Handbuch der verkehrsmedizini-
schen Begutachtung [27] oder auf die Richtlinien zur 
Fahreignung und Dienstfähigkeit auf der Schiene [28] 
zurückgegriffen werden.
Die allgemeinen gesundheitlichen Voraussetzungen 
zur Fahreignung in der Schweiz sind im Strassenver-
kehrsgesetz (SVG [29]) und in der Verkehrszulassungs-
verordnung (VZV [6]) festgelegt. Im Rahmen von Via 
 sicura, einem Handlungsprogramm des Bundes zur 
 Erhöhung der Sicherheit im Strassenverkehr, wurden 
verschiedene Gesetzesbestimmungen und insbeson-
dere die medizinischen Mindestanforderungen für 
Fahrzeuglenker und die medizinischen Gruppen neu 
festgelegt. Dies betrifft hauptsächlich die periodischen 
Überprüfungen von Berufsfahrern sowie Privatfahrern 
älter als 75 Jahre. Diese neuen Gesetzesbestimmungen 

haben aber keine Auswirkungen auf die Zulassungs-
praxis bei Epilepsie, weil für diese Fahrzeuglenker, 
nebst der Begutachtung durch einen Medtraffic-Exper-
ten, nach wie vor primär eine fachspezifische Beur-
teilung durch einen Neurologen erforderlich ist, und 
zwar sinnvollerweise vor der Zuweisung an einen 
 übergeordneten verkehrsmedizinischen Experten der 
Stufe 3 oder 4.
Es sei erneut betont, dass die hier vorgelegten Richt-
linien dem Neurologen bewusst Spielraum für indivi-
duelle Abweichungen von den genannten Fristen las-
sen, sofern diese nachvollziehbar begründet werden 
können. Auch in Zukunft ist in Abhängigkeit von Än-
derungen der Gesetzgebung und neuen Erkenntnissen 
in der Epilepsieforschung eine regelmässige Aktuali-
sierung vorgesehen.

Allgemeine Richtlinien

1. Voraussetzung für eine Erst- oder Wiederzulassung 
als Motorfahrzeuglenker ist eine dem Einzelfall an-
gepasste, gegebenenfalls periodisch wiederholte Ab-
klärung und Beurteilung durch eine/n Fachärztin/
Facharzt für Neurologie oder Neuropädiatrie FMH.

2. Nach einem erstmaligen epileptischen Anfall ist die 
Fahreignung zunächst aufgehoben. Die Dauer der er-
forderlichen Fahrkarenz hängt von der in jedem Fall 
erforderlichen fachneurologischen/neuropädiatri-
schen Abklärung und Beurteilung ab.

 Nach einem erstmaligen posttraumatischen oder 
postoperativen Frühanfall (innerhalb einer Woche) 
sowie einem anderen, eindeutig provozierten Anfall 
(ein partieller Schlafentzug ist beispielsweise i.d.R. 
nicht ausreichend), ist nach fachneurologischer/
neuropädiatrischer Abklärung und Beurteilung in 
der Regel eine Fahrkarenz von 3  Monaten erforder-
lich.

 Nach einem erstmaligen unprovozierten Anfall ist 
nach fachneurologischer/neuropädiatrischer Ab-
klärung und Beurteilung in der Regel eine Fahr
karenz von 6  Monaten erforderlich. Wurde nach 
 einem ersten Anfall aufgrund zusätzlicher Be-
funde und dadurch begründeter hoher Rezidivge-
fahr anhand der Kriterien der Epilepsiedefinition 
von 2014 [5] die Diagnose einer Epilepsie gestellt, 
gelten üblicherweise die entsprechenden Bestim-
mungen (siehe  3.). Wird nach einem erstmaligen 
Anfall, trotz EEG und Bildgebung ohne relevanten 
Befund, vorsichtshalber eine medikamentöse Be-
handlung begonnen, um weitere Anfälle zu ver-
hindern, kann die Fahr karenz auf drei Monate ver-
kürzt werden.
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 Bei Patienten mit langjährigem bekannten Krank
heitsverlauf und mindestens 3jähriger Anfallsfreiheit 
kann  – nach fachneurologischer/neuropädiatri-
scher Abklärung und Beurteilung  – bei einem iso-
lierten, eindeutig provozierten Anfallsrezidiv eine 
3-monatige Fahrkarenz, und bei einem unprovo-
zierten Anfallsrezidiv eine 6-monatige Fahrkarenz 
ausreichend sein.

3. Bei einer Epilepsie kann eine Erst oder Wieder
zulassung als Motorfahrzeuglenker in der Regel erfol-
gen, wenn eine Anfallsfreiheit (mit oder ohne anti
epileptische Behandlung) von einem Jahr besteht 
(Besonderheiten der verschiedenen Führerausweis-
kategorien siehe «Besondere Bestimmungen»).

 Eine Verkürzung dieser Frist ist u.a. in folgenden 
 Fällen möglich, sofern dies durch fremdanamnesti-
sche Angaben gesichert ist:

– Über mindestens 1 Jahr ausschliesslich bewusst er-
lebte einfache fokale Anfälle ohne motorische, senso-
rische oder kognitive Behinderung beim Lenken,

– über mindestens 2  Jahre ausschliesslich schlafge-
bundene Anfälle,

– Reflexepilepsien mit vermeidbarem auslösendem 
Stimulus.

 Eine Verlängerung dieser Frist ist u.a. notwendig bei:
– Alkohol-, Medikamenten- oder Drogenabusus,
– fehlender Compliance bzw. Glaubwürdigkeit,
– Anfällen bei einer progressiven ZNS-Läsion,
– einer metabolischen Störung, die nicht ausreichend 

kontrollierbar ist,
– einer exzessiven Tagesschläfrigkeit.
4. Die EEGBefunde müssen mit der Fahreignung kom

patibel sein.
5. Beim völligen Absetzen der Antiepileptika besteht für 

die Dauer des Absetzens des letzten Medikamentes 
und für die ersten 3 Monate danach keine Fahreig-
nung. Ausnahmen sind in gut begründeten Fällen 
möglich (insgesamt wenige Anfälle, Epilepsie-Syn-
drome mit niedrigem Rezidivrisiko, langsames 
Ausschleichen der Medikamente nach mindestens 
3-jähriger Anfallsfreiheit). Kommt es während eines 
Absetzversuchs zu einem Anfallsrezidiv, beträgt die 
erforderliche Fahrkarenz nach Wiederaufnahme 
der Therapie 6 Monate. Eine Verkürzung auf 3 Mo-
nate ist in gut begründeten Fällen möglich.

 Bei sonstigen Veränderungen der antiepileptischen 
Medikation, wie z.B. Umstellungen der Pharmako-
therapie von einem Wirkstoff auf einen anderen 
oder von einem Originalpräparat auf ein Generi-
kum, obliegt die Beurteilung der Fahreignung dem 
behandelnden Neurologen/Neuropädiater.

6. Ärztliche Aufklärungspflicht: Der behandelnde Arzt 
ist verpflichtet, die betroffenen Patienten proaktiv 

über diese Richtlinien zu informieren und seine 
auf den konkreten Einzelfall zutreffende Einschät-
zung der Fahreignung zu erläutern. Die erfolgte 
Aufklärung muss in den Patientenunterlagen do-
kumentiert sein. Eine generelle ärztliche Melde-
pflicht besteht nicht, hingegen ein Melderecht bei 
uneinsichtigen Patienten (Strassenverkehrsgesetz 
Artikel 15d).

7. Meldepflicht des Patienten: Bei Auftreten eines 
 Anfalles sofortiges Einstellen des Fahrens und 
 Meldung an den behandelnden Neurologen bzw. 
Neuro pädiater.

8. Die Ausstellung der Erstzeugnisse und der Bestäti
gungszeugnisse betreffend Fahreignung erfolgt ge-
mäss den Weisungen der kantonalen Strassenver-
kehrsämter, deren Experten (Ausbildungsstufe  1 
bis 4) sich an die Empfehlungen der Neurologen zu 
halten haben. Die Beurteilung der Kontrollfristen 
erfolgt durch den Neurologen.

Besondere Bestimmungen bezüglich 
der einzelnen Führerausweiskategorien

Personenwagen (Kat. B und B1) und Motor räder 
(Kat. A und A1)
Erst- und Wiederzulassung gemäss den allgemeinen 
Richtlinien.

Lastwagen (Kat. C und C1) und berufsmässiger 
Personentransport (BPT) und Kleinbusse (Kat. D1)
Die Erst- oder Wiederzulassung zur Führerausweis-
kategorie  C oder D1 ist bei einer einmal manifest ge-
wesenen Epilepsie nur möglich, wenn eine 5-jährige 
Anfallsfreiheit ohne Medikation besteht.
Bei einem erstmaligen provozierten Anfall im Rahmen 
akuter, vorübergehender Erkrankungen oder deren Be-
handlung ist eine Karenzfrist von 6  Monaten ausrei-
chend, sofern die provozierenden Bedingungen nicht 
mehr gegeben sind.
Bei einem erstmaligen unprovozierten Anfall ist eine 
Karenzfrist von 2 Jahren einzuhalten. Ausnahme: Wird 
bei C1 das Fahrzeug wie ein Privatfahrzeug genutzt 
(analog Kat. B), gelten die Bestimmungen von Kat. B.

Car/Bus (Kat. D)
Die Erst- oder Wiederzulassung zur Kat. D ist bei einer 
einmal manifest gewesenen Epilepsie nicht möglich 
(Ausnahme: ausgeheilte kindliche Epilepsie-Syndrome). 
Nach einem erstmaligen unprovozierten oder provo-
zierten Anfall im Erwachsenenalter ist eine Zulassung 
nur möglich, wenn eine 5-jährige Anfallsfreiheit ohne 
Medikation besteht.
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Motorfahrzeuge mit Höchstgeschwindigkeit 
bis 45 km/h (Kat. F), landwirtschaftliche Motor-
fahrzeuge (Kat. G), Motorfahrräder (Mofa) 
und andere Fahrzeuge, die einen Mofa-Ausweis 
benötigen (bestimmte Elektrofahrräder und 
Elektrofahrstühle) (Kat. M) sowie Pistenfahrzeuge
Die Erst- und Wiederzulassung erfolgt gemäss den all-
gemeinen Richtlinien. Ausnahmen (insbesondere Ver-
kürzung der Karenzfrist) sind in begründeten Einzel-
fällen möglich.

Fahrlehrer und Experten
Es gelten die Richtlinien der massgeblichen Führeraus-
weiskategorien.

Sonderfälle
Tramwagenführer, Lokomotivführer, Piloten: Bei einer 
einmal manifest gewesenen Epilepsie oder auch nach 

einem erstmaligen provozierten oder unprovozierten 
Anfall ist die Fahr- und Flugeignung grundsätzlich auf-
gehoben.
Bei Hubstaplerfahrern, Ballonführern, Bagger- und 
Kranführern, Motorbootfahrern, Luftseilbahn- und 
Bergbahnführern erfolgt die Beurteilung der Fahr-
eignung gemäss den allgemeinen Richtlinien.
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